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Griechische Schule
BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06148 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 14 – Berg am Laim vom 30.04.2019

Projekt „Griechische Schule“ an der Hachinger-Bach-Straße 
unverzüglich beenden – Ersatzgrundstück anbieten
BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05740 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 14 – Berg am Laim vom 29.01.2019

Sehr geehrter Herr Kulzer,

mit den beiden o. g. Anträgen werden die Landeshauptstadt München bzw. der Oberbürger-
meister und das Kommunalreferat aufgefordert,

1. das Grundstück an der Hachinger-Bach-Straße ausschließlich mit einem eigenständigen 
Gymnasium, einem Haus für Kinder und einer Erweiterung der Sportflächen zu bebauen 
und unverzüglich mit den entsprechenden Planungen zu beginnen,

2. die Verhandlungen mit der Republik Griechenland über eine gemeinsame Nutzung des 
Schulgrundstücks an der Hachinger-Bach-Straße einzustellen und stattdessen dem 
Ministerium für Bildung, Forschung und religiöse Angelegenheiten der Hellenischen Repu-
blik im Rahmen der vom Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 geforderten Verhandlungen 
über eine einvernehmliche Lösung vorzuschlagen, auf einer städtischen Fläche, zum Bei-
spiel im Bereich der geplanten Siedlungsentwicklungsmaßnahme im Nordosten, ein Schul-
projekt für griechische Schüler zu realisieren.

Im Gegenzug solle der Besitz an dem Grundstück an der Hachinger-Bach-Straße an die 
Landeshauptstadt München herausgegeben werden.
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Das Schulreferat möge auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 20.07.2016 zeit-
nah Planungen für einen eigenständigen, städtischen Schulbau sowie für ein Haus für Kin-
der auf dem Grundstück an der Hachinger-Bach-Straße aufnehmen.

Sollte eine solche Lösung nicht fristgerecht im Frühjahr 2019 zustande kommen, möge die
Stadtverwaltung nach Ablauf der mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 festgesetzten 
Frist unverzüglich Herausgabeklage einreichen.

Hierzu können wir Ihnen mitteilen, dass die Vollversammlung des Stadtrates am 26.06.2019 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15407) einem Nachtragsvertrag zwischen der Landeshaupt-
stadt München und der Republik Griechenland zugestimmt hat, der u. a. die Errichtung einer 
Bildungseinrichtung vorsieht, in der die Erweiterung des Michaeli-Gymnasiums sowie Schulen 
der Republik Griechenland (letztere mit maximal 500 Schülerinnen und Schülern) unterge-
bracht werden. Im Zuge der Planungen für den Schulneubau wird geprüft, ob auf dem Grund-
stück weitere Nutzungen – wie etwa ein Haus für Kinder (HfK) oder Sporteinrichtungen – Platz
finden können.

Im Übrigen wird auf die Ihnen übermittelte nicht-öffentliche Beschlussvorlage verwiesen.

Mit Abschluss des Nachtragsvertrages konnte sichergestellt werden, dass die Landeshaupt-
stadt München das alleinige Zugriffsrecht auf das Grundstück an der Hachinger-Bach-Straße 
hat und damit zeitnah der Abbruch des unfertigen Rohbaus und eine Realisierung eines Schul-
neubaus, sowie ggf. weiterer Nutzungen durch die Landeshauptstadt München, erfolgen kann.

Eine Klageerhebung ist damit nicht mehr notwendig.

Die Anträge des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim sind damit sat-
zungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Kristina Frank
Kommunalreferentin


